
Landkreis Rostock
Der Landrat
Amt fur Kreisentwicklung

Landkreis Rostock - August-Bebel-SlraBe 3 - 18209 Bad Doberan

Stadt Teterow
Postfach 1136
17161 Teterow

Bei Ruckfragen und Antworten:
Auf$enste||e Bad Doberan

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: 106-087i-FP00112-

E210624

Name:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Zimmer:

Annemarie Hase
+49 3843 755-61121
+49 3843 755-10800
Annemarie.Hase@lkros.de

Haus Il - Zimmer U2.10

Datum: 03.08.2021

12. Knderung des Fléichennutzungsplanes (F-Plan) der Stadt Teterow

hier: Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Tréger 6ffentli-
cher Belange gem. §4Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) .

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den Landkreis Rostock als Tréger Offentlicher Belange wird folgende Stellung-
nahme zum oben genannten Planentwurf (Stand: 24.06.2021) abgegeben:

Die Stadt Teterow beabsichtigt mit der Anderung des F-Planes die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur eine Wohnbauflache vorzubereiten. Es so|| ein Wohngebiet mit
einem differenzierten Wohnangebot entstehen. So sollen neben Einfamilienhausgrund-
stucken und Doppel- sowie Reihenhauser auch Wohnungen in Mehrfamilienhausern
geschaffen werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) erfolgt im Parallel-
verfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB.

1. Fléichennutzungsplan

Geméif$ § 6 Abs. 1 BauGB bedarf die Anderung des Fléohennutzungsplanes der Ge-
nehmigung der h6heren Verwaltungsbeh6rde. Die Anderung des Fléchennutzungspla-
nes erfolgt im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66 gemél3
§ 8 Abs. 3 BauGB. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Genehmigungs-
pflicht auch fUr Bebauungspléine geméB §§ 10 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit 8Abs. 3 S.
2 BauGB gilt.

Hauptsitz Giistrow
Am Wall 3 .. 5
18273 Gustrow
Telefon: 03843 755-0
Telefax: 03843 755-10800

AuBenstelle Bad Doberan
August-Bebel-StraBe 3
18209 Bad Doberan
Telefonz 03843 755-0
Telefax: 03843 755-10810

Allgemeine Sprechzeiten: Internationale Bankverbindung:
Dienstag: 8:30 - 12:00 Uhr Ostseesparkasse Rostock

13:30 - 16:00 Uhr BIC: NOLADE21ROS
Donnerstag: 8:30 - 12:00 Uhr IBAN: DE58 1305 0000 0605 1111 11

13:30 - 17:00 Uhr
und nach Vereinbarung Internet:

E-Mail:
www.Iandkreis-rostock.de
info@|kros.de



Es wird zudem auf § 6 Abs. 6 BauGB verwiesen: Mit dem Beschluss Uber eine Ande-
rung oder Ergénzung des Fléichennutzungsplans kann die Gemeinde auch bestimmen,
dass der Fléichennutzungsplan in der Fassung, die er durch die Anderung oder Ergén-
zung .erfahren hat, neu bekannt zu machen ist.

2. Verfahrensvermerke

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass alle Verfahrensvermerke zu siegeln und
vom Biirgermeister zu unterschreiben sind. Die Verfahrensvermerke dienen dem Nach-
weis der rechtskonformen Durchfuhrung des PIanaufstellungsverfahrens. Sie k6nnen
unter Umstéinden bei der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften von Bedeutung sein. Durch ihre Unterzeichnung und Siegelung erhalten sie
den Charakter und die Beweiskraft 6ffentlicher Urkunden. Inhaltlich mussen sie daher
eindeutig sein und dem vollsténdigen Verfahrensverlauf entsprechen.

3. Durch das Amt fUr Kreisentwicklung wurden die berllhrten Fachémter des Landkrei-
ses Rostock beteiligt.

Die in der Anlage beigeflllgten Fachstellungnahmen der Amter:

. Bauamt (Amt 63)
633 Untere Denkmalschutzbeh6rdeO vom 23.07.2021'

. Amt fUr StraI3enbau und -verkehr (Amt 65)
652 StraI3enverkehrO vom 19.07.2021

. Umw
O

O

O

O

eltamt (Amt 66) .
661 Untere Naturschutzbeh6rde
662 Untere Wasserbehijrde
664 Untere Bodenschutzbeh6rde
665 Untere Immissionsschutzbehérde

vom 02.08.2021
vom 19.07.2021
vom 27.07.2021
vom 21 .07.2021

L

sind Bestandteile dieser Stellungnahme.

Die fur die Satzung relevanten Inhalte der Fachstellungnahmen sind gleichfalls entspre-
chend zu berfzcksichtigen.

Mit freundlichen Griif3en
lm A_uftrag

Am'tsleiter

Anlagez
Stellungnahmen der Fachbeh6rden des Landkreises RostoCk



\

Untere Denkmalschutzbeh6rde
- des Landkreises Rostock -

Az.: 05078-21-63303

Auskunft erteilt: Herr Haf3

23.07.2021

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
August-Bebel-Straf$e 3
18209 Bad Doberan

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer Sicht geméiB §§ 1 (3) und 7 (6) Denkmalschutzgesetz M-V

Vorhaben: 106-087i-FP00112-E210624
12. Anderung des F-Planes der Stadt Teterow

Bauort:

Lage:

Teterow,

Gemarkung Teschow (tete), Flur 17, Flurstilck div.

Im Bereich des o. g. Vorhabens sind mehrere Bodendenkmale betroffen, die durch die .geplanten
Maf3nahmen beruhrt werden (Kartenausschnitt anbei, blaue Markierungen).

Denkmafe sind geméil § 2 (1) DSChG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren
Erhaltung und Nutzung ein 6ffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend fiir die Geschichte
des Menschen, fur Stédte und Siedlungen oder fur die Entvvicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
sind und fur die Erhaltung und Nutzung Kiinstlerische, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder
stéidtebauliche Grunde vorliegen [§ 2 (1) DSChG M-V]. Gem. § 1 (3) sind daher bei éffentlichen Planungen
und Maf3nahmen die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu berucksichtigen.

Bei den gekennzeichneten Bereichen handelt es sich um Bodendenkmale, deren Veréinderung oder
Beseitigung nach § 7 DSChG M-V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die
fachgerechte Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese
Maf3nahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen [§ 6 (5) DSchG M-V]. Bergung
und Dokumentation sind mit dem Landesamt filr Kultur und Denkmalpflege abzustimmen und mlissen vor
Beginn jeglicher Erdarbeiten sichergestellt sein.

Details zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen sind dem Verfahren zum B-Plan Nr. 65 ,,MiJhlenblick"
zu entnehmen.

FElr weitere Auskijlnfte zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen steht jederzeit die untere
Denkmalschutzbehérde des Landkreises Rostock, Am Wall 3-5, 18273 GiJstrow (Herr HaB, Tel.: 03843/755-
63303, E-Mail: Stephan.Hass@lkros.de) zurVerfiJgung.

Haf3

4
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Amt fur Strallenbau und Verkehr
SG Stra|8>enverkehr

GElstrow, 19. Juli 2021
Tel. 03843/755-65222
Fax: 03843/755-65899
Bearbeiter: Frau Freudenreich
AZ: 111.65.2, 36.12.07.01-freu

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
Frau Baltzer

im Hause

1

l

Stellungnahme zum Vorhaben: 106-087i-FP00112-E210624
Teterow, 12. Anderung des Fléichennutzungsplanes

Zum vorgenannten Bauvorhaben bestehen aus verkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Sollte die Maflnahme Auswirkungen auf den Gffentlichen Straf$enverkehr haben, ist grundsétzlich von
einer maximalen halbseitigen Straf3ensperrung auszugehen, um eine zusétzliche Beeintréichtigung
des fliefienden Verkehrsauf ein Minimum zu beschréinken.

Rechtzeitig vor Beginn der Baumaflnahmen, die sich auf den StrafLenverkehr auswirken, hat die bau-
ausftihrende Firma nach §45 Abs. 6 StVO unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes von der zu-
sténdigen StraI3enverkehrsbeh6rde die Anordnung nach §45 Abs. 1 - 3 StVO dartiber einzuholen, wie
ihre Arbeitsstelle abzusperren und zu kennzeichnen ist, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser
Straf3ensperrung, zu beschréinken, zu Ieiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straf3>en
und eventuelle Umleitungen zu kennzeichrien hat. Sie hat diese Anordnung zu befolgen und Lichtzei-
chenanlagen zu bedienen.

Der Antraq ist vollsténdiq aus`qefu||t und reqelm3f3iq 2 Wochen vor Baubeqinn einzureichen!

Der Antrag nach § 45 Abs. 6 StVO ist im Internet unter Iandkreis-rostock.de. als pdf-Datei abrufbar.

Ein eventueller Markierungs- und Beschilderungsplan ist rechtzeitig vor Verkehrsfreigabe der zustén-
digen StrafZ~,enverkehrsbeh6rde zur Anordnung vorzulegen.

gez. Freudenreich

4
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Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Naturschutzbehérde

Gustrow} 02.08.2021
Unser Az: 66.0-51 .10.10-5-200

l

Amt fur. Kreisentvvicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 106-087i-FP00112-E210624
Vorhaben: 12. Anderung des F-Planes der Stadt Teterow
Vorhabenstréiger: Stadt Teterow
Stand: Vorentwurf vom 24.06.2021

a

Zu den vorgelegten Planunterlagen (Planzeichnung mit Begrllmdung und Umweltbericht) mit
Bearbeitungsstand 24.06.2021 wird aus der Zusténdigkeit des Landrates als untere Naturschutzbeh6rde
nachfolgende Stellungnahme abgegeben:

Zur Begrliindung Punkt 3:.

Der Geltungsbereich wird Uberwiegend als Grtmland landwirtschaftlich genutzt (Flurstilcke 89, 92 Flur 17),
Ackernutzung ist untergeordnet (Flurstuck 100, Flur 17).

Zum Umweltbericht Punkt 5.1

Der Geltungsbereich Iiegt am sod6stlichen Rand des ausgewiesenen Biotopverbunds im weiteren Sinne
(GLRP 2007). Zu diesem Biotopverbund geh6ren nahezu alle Offenlandbereiche um die Stadt Teterow. Im
Zusammenhang mit der Ausweisung einer Flache gemaf3 § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB ist keine
Beeintrachtigung der Biotopverbundfunktion zu prognostizieren. .

Der Geltungsbereich geh6rt nicht zu einem Vogelschutzgebiet (aktueller Stand der Natura 2000-
Landesverordnung M-V). Das naichstgelegene Vogelschutzgebiet liegt in einer Entfernung, die nicht
betrachtungsrelevant ist im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben.

Mit freund|ichenGruf3en

gez. Karin Knopf

Sachbearbeiterin

\ ..



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Wasserbehérde

Gustrow, 19.07.2021
UnserAz: 66.0-51.10.10-5-200

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Ste|Iungnahme..zur Reg-Nr.: 106-087i-FP00112-E210624
Vorhaben: 12. Anderung des F-Planes der Stadt Teterow
Vorhabenstréiger: Stadt Teterow

Aus Sicht der Untere Wasserbeh6rde besteh.en keine Bedenken gegen den o.g. F-plan-Entwurf.
Der Umgang mit dem Niederschlagswasser ist im B-Plan-Verfahren zu kléren.

Mit freundiichen Gruf3en

gez. V€rnunft

4
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Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbehérde

Gustrow, 27.07.2021
Unser Az: 66.0-51.10.10-5-200

Amt fur Kreisentvvicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.:
Vorhaben:
Vorhabenstréiger:

106-087i-FP00112-E210624
12. Anderung des F-Planes der Stadt Teterow
Stadt Teterow

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Tréger
éffentlicher Belange unsere Stellungnahme fiJr den Planungstréger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von
Altlasten auf den angegebenen Grundstucken geprilft.

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des Bodenschutzes auseinandergesetzt. Ich verweise auf die
bodenschutzrechtliche Stellungnahmezum B-Plan-Verfahren. Die im Anderungsbereich betroffenen B6den
haben eine mittlere Bodenwertzahl von 49, zéhlen also trotz des Nichterreichens der BWZ von 50 zu den
wertvollen B6den im Land und besitzen eine hohe Schutzwtirdigkeit.

Altlasten oder Altlastenverdachtsfléchen sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt.

Die Fléchen werden derzeit Iandwirtschaftlich genutzt. Eine anthropogene Uberprégung wird hier'nicht
gesehen. . .

Allgemeine Hinweise:
Bei allen Maf$nahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schédliche Bodenverénderungen, welche eine
Verschmutzung, unnotige Vermischung oder Verénderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung
oder Erosion hervorrufen konnen, vermieden werden.

Sollte bei den BaumaI3nahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmull, gewerbliche Abfélle,
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abféille vom Abfallbesitzer bzw. vom
Grundstuckseigentclmer einer ordnungsgeméf3en Entsorgung zuzufilhren. Diese Abfélle diirfen nicht zur
erneuten Bodenverfillllung genutzt werden.

Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaI3nahmen Uberschussboden anfallen bzw. Bodenmateriai auf dem
Grundstiick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen
das Entstehen schéidlicher Bodenverénderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. I S.1554) sind zu beachten.

Werden schédliche Bodenverénderungen oder Altlasten i.S.d. BBodSchG festgestellt, sind die
Grundstuckseigenttlmer auf Grundlage von §2 Gesetz Uber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren Bodenschutzbeherden
der Landkreis und kreisfreien Stédte hieruber Mitteilung zu machen.

gez. Hadler

l



Landkreis Rosiock
Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehérde

Gustrow, 21.07.2021
Unser Az: 66.0-51 .10.10-5-200

Amt fiJr Kreiséntwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme..zur Reg-Nr.: 106-087i-FP00112-E210624
Vorhaben: 12. Anderung des F-Planes der Stadt Teterow
Vorhabenstréger: Stadt Teterow

Aus Sicht der Untere Immissionsschutzbehérde bestehen keine Bedenken gegen den o.g. F-Plan-Entwurf.

Mit freundlichen Gruf3en

gez. Skirl

\



STADT TETEROW
Eingang

15. Juli 2021

Aniagei:..,........,.......,.... Reg.-N
Bea'';;.hin,vEisi..................

Stadtwerke Teterow GmbH • Gasstraße26 -17166 Teterow

Bergringstadt Teterow
Der Bürgermeister
Marktplatz 1-3
17166 Teterow

r STADTWERKE
TETEROW

als Betriebsführerdes

Zweckverbandes „Wasser/Abwasser

Mecklenburgische Schweiz"

Ihr Ansprechpartner

Claudia Fischer

Telefon:+493996153331

C.Fischer@sw-teterow.de

Teterow, 14.07.2021

Bebauungsplan Nr. 65 der Stadt Teterow fürdas allgemeine Wohngebiet „Mühlenblick"und
12. Änderungdes Flächennutzungsplanesder Stadt Teterow

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtwerke Teterow GmbH und der Zweckverband „Wasser/Abwasser Meckl. Schweiz" haben keine
Bedenken zu o. g. Bebauungsplan.

Die unter Punkt4 der 12. Änderungdes Flächennutzungsplanesdargestellten Erschließungensind
korrekt dargelegt.

Das Baugebiet befindet sich nicht in den Trinkwasserschutzzonen des Wasserwerkes Teterow.

Mit freundlichem Gruß

Grinclel
Abtei!
Techi 'sütfies

Stadtwerke Teterow GmbH
Gasstraße26 • 17166 Teterow

USt-ID DE137237381
Amtsgericht Rostock • HRB 5672

Telefon 0399615330
Fax 03996174744

info@sw-teterow.de
www.sw-teterow.de

Geschäftsführer
Hagen Frank Böhme

Aufsichtsratsvorsteender
JürgenWasner

Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE65 1305 0000 0755 0024 66

Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE72 1203 0000 0000 1735 34





Allgemeine Datenschutzinformation:  
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
 
Post- und Hausanschrift sowie 
Sitz der Amtsleiterin: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

Besucheranschrift 
Dienstgebäude Bützow: 
Schloßplatz 6, 18246 Bützow 
 

Telefon: 0385/588-670 
Telefax: 0385/588-67799 (Rostock) 
      0385/588-67899 (Bützow) 
E-Mail: poststelle@stalumm.mv-regierung.de 
Internet: www.stalu-mv.de/mm 

 

Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt 

Mittleres Mecklenburg 
 

 

StALU Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

  
 
Bergringstadt Teterow 
Bau und Stadtentwicklung 
Marktplatz 1-3 
17166 Teterow 
 
 

bearbeitet von: Marcel Stehle 

Telefon: 0385 588-67122 

E-Mail: marcel.stehle 
            @stalumm.mv-regierung.de 

Geschäftszeichen: StALUMM – 12z-104/21 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Rostock, 30.07.2021 

 
 
B-Plan Nr. 65 Wohngebiet Mühlenblick und 12. Änderung F-Plan Teterow, Vorentwurf 
Ihr Schreiben vom 08.07.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 
(StALU MM) folgende Stellungnahme ab: 
 
Landwirtschaft: 
 
Zu dem Vorhaben bestehen seitens der Abteilung grundsätzlich keine Bedenken. Hinsichtlich der 
betroffenen und angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird jedoch um Beachtung folgender 
Hinweise gebeten: 
 
• Der Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist auf den 
absolut notwendigen Umfang zu beschränken. Auf den zeitweilig in Anspruch genommenen 
Flächen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der Baumaßnahmen vollständig 
wiederherzustellen. 
 
•   Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher 
Technik und die Funktionstüchtigkeit vorhandener Drainagesysteme sind sicherzustellen.  
 
•   Von den Planungen betroffene Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen und über 
zu erwartende Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer Eigentums- oder 
Pachtflächen zu informieren, damit vor Realisierung der Maßnahme ggf. erforderliche Ausgleichs- 
und Entschädigungsregelungen getroffen werden können. 
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Naturschutz, Wasser und Boden: 
 
Naturschutz 
 
Naturschutzfachliche Belange, die durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg (StALU MM) zu vertreten sind, werden nicht berührt. Zuständige 
Naturschutzbehörde ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich im 
Zuständigkeitsbereich des StALU MM befinden, sind nicht betroffen. Das Gleiche gilt für 
Gewässer I. Ordnung. 
 
Mögliche Maßnahmen am im Vorhabengebiet befindlichen Gewässer II. Ordnung sind mit dem 
unterhaltungspflichtigen WBV sowie der hier zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Rostock abzustimmen. 
 
WRRL 
 
Zu den Wasserkörpern und den Belangen der WRRL werden in den vorliegenden Unterlagen 
keine Ausführungen gemacht. Die Unterlagen sind entsprechend zu ergänzen. 
 
Begründung/ zu klärende Sachverhalte: 
 
Zur Niederschlagsentwässerung werden in beiden Unterlagen keine konkreten Angaben 
gemacht. Es wird ausgeführt, dass das Regenwasser wegen der Lehmböden nicht versickern 
kann. Sollte dies der Fall sein fehlen im B-Plan Regenrückhaltebecken. Durch die 
Regenentwässerung wäre vermutlich der berichtspflichtige Wasserkörper MIPE-1800 
Köthelbach betroffen.   
 
Durch die Abwasserentsorgung kann es auch zu erhöhten Nährstoffeinträgen in den Teterower 
See und den Pampower Graben (Wasserkörper MIPE-1900) kommen. In der aktuellen 
Maßnahmenplanung wurde die Maßnahme MIPE-1900_M16 „Stabilisierung der P-Austräge KA 
Teterow“ im Hinblick auf die Nährstoffeinträge in den Teterower See formuliert. Direkt durch das 
Vorhaben betroffen ist der Grundwasserkörper WP_PT_2_16. 
 
Der Ausgleich sollte auch zur Umsetzung von WRRL Maßnahmen an den vom Vorhaben 
betroffen Gewässer eingesetzt werden. 
 
Bodenschutz 
 
Bodenschutzrechtliche Belange, die durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg zu vertreten sind, werden nicht berührt.  
 
Nach § 14 Abs. 3 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) sind die Landräte und 
Oberbürgermeister (Bürgermeister) der kreisfreien Städte für die Ermittlung und Erfassung 
altlastverdächtiger Flächen sowie die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zuständig. Die 
Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Rostock ist daher einzuholen. 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem 
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
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Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die 
standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 
12 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten.  
 
Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind die 
ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V – Geologischer Dienst – meldepflichtig.  
 
Immissionsschutz:  
 
Hinsichtlich des vorbezeichneten Vorhabens möchte ich auf folgende nach dem BImSchG 
genehmigungsbedürftigen Anlagen in einem Umkreis von ca. einem Kilometer zum Vorhaben 
hinweisen: 
 
In einer Entfernung von ca. 790 m nordöstlich vom Vorhaben (Gemarkung Teterow, Flur 35, 
Flurstücke 19/2, 22/5) betreibt die Biogas Produktion Altmark GmbH zwei Blockheizkraftwerke 
(BHKW). Ein BHKW mit dem Brennstoff Biogas hat eine Feuerungswärmeleistung von 
2,098 MW, das zweite BHKW mit den Brennstoffen Biogas und Erdgas hat eine 
Feuerungswärmeleistung von 3,399 MW. 
 
Hinsichtlich dieser Anlagen ist zu berücksichtigen, dass bei einem bestimmungsgemäßen 
Anlagenbetrieb Luftschadstoffe sowie Schall innerhalb der zulässigen Grenzwerte emittiert 
werden können.  
 
Sonstige von unserer Behörde zu vertretende Belange sind vom o.g. Vorhaben nicht berührt. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Silke Krüger-Piehl 


